
Anlage XXII.

Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten,
welche die Förderung von Kunst und Wissen¬

schaft betreffen,
(Z. 4 Pos. 6 des Dotationsgesetzes vom 8. Juli 1875.)

Otat
für die

Verwaltung der Angelegenheiten, welche die Jörderung
von Kunst und Wissenschaft betressen,

(§. 4 Pos. 6 des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875)

für die Etatsjahre

vom 1. April 1895 bis 31. Würz 1896
und

vom 1. April 1896 bis 31. März 1897.
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Titel. Nr. Ginnahme.
Vorschlag

des
Prouinztal-
lMÄschusses.

Netrag
nach dem
Etat für
1883/85.

I. 1 Zuschuß aus Provinzialmitteln zur Leistung von Zuschüssen
für Vereine, welche der Kunst und Wissenschaft dienen,
desgleichen für öffentlicheSammlungen, welche diefe Zwecke
verfolgen, Erhaltung und Ergänzung von Landesbibliotheken,
Unterhaltung von Denkmälern (ß. 4 Pos. 6 des Dotations¬
gesetzesvom 8. Juli 1875)......6? 000 M.

Davon werben in den vorliegenden Etat
eingestellt ............41600 „

während in dem Svezial-Etat für die Verwal¬
tung der Provinzialmuseen der Nest nachge¬
wiesen wird mit..........25 400 M.

41600 — 43 600 —

(gegen 23 400 M. im früheren Etat).
Summe der Einnahme 41 600 — 43 600 —

I. 1

2
3
4

Ausgabe.

Zu den bei Pof. 1 der Einnahme näher bezeichnetenZwecken
auf Beschluß des Provinzialausschusses.......

Zur Verbesserung der Gehälter der Archivbeamten ....
Subvention der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde .
Zuschuß für den städtischen Gemälde-Gallerie-Verein zu

33 200
2 400
3 000

3 000

— 35 200
2 400
3 000

3 000

—

Summe der Ausgabe
Die Einnahme beträgt

Balancirt,

Die am Jahresschlüsseverbliebenen Beständewerdenzur Verwendung
in das nächste Jahr übertragen.

41600
41600

— 43 600
43 600

—
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Mithin jetzt

mehr. weniger.
Bemerkungen.

— — 2 000 —

— — 2 000 —

—
2 000 —

— 2 000
2 000
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